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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Auch die Gegner der Vorlage hielten am Abstimmungssonntag fest, dass trotz dieses
Ergebnisses ein Reformbedarf bestehe. Sie forderten den Bundesrat deshalb auf, ohne
Verzögerung die im Abstimmungskampf nicht bestrittenen Teile des Projekts nochmals
vorzulegen. Am Tag nach der Abstimmung reichten im Nationalrat Deiss (cvp, FR), Seiler
(svp, BE), Steiner (fdp, SO) und Comby (fdp, VS) sowie im Ständerat Saudan (fdp, GE) und
Reimann (svp, AG) entsprechende Motionen ein. Die beiden Kammern überwiesen die
Vorstösse ihrer Mitglieder mit dem Einverständnis des Bundesrats in der
Septembersession. 1

MOTION
DATUM: 19.09.1996
HANS HIRTER

Organisation der Bundesrechtspflege

Der Ständerat befasste sich als Erstrat in der Wintersession mit dem Geschäft. Da die
vorberatende Kommission mit dem Antrag, dass der Bundesrat die neuen Richter
wählen soll, überhaupt nicht einverstanden war, hatte sie einen Alternativvorschlag in
Form eines eigenständigen Gesetzes ausgearbeitet. Wahlbehörde für die neuen
Gerichte sollte gleich wie beim Bundesgericht die Vereinigte Bundesversammlung sein.
Um ihr die Arbeit zu erleichtern, sollte jedoch eine von der Bundesversammlung
gewählte Justizkommission, welche sich aus hoch qualifizierten Fachleuten
zusammensetzt, geschaffen werden. Diese hätte zuhanden der parlamentarischen
Richterwahlkommission die Ausschreibungen für vakante Stellen durchzuführen, die
Bewerbungsdossiers zu studieren und Wahlvorschläge zu machen. Zudem würde sie das
Parlament bei der Oberaufsicht über die Bundesgerichte unterstützen. Der Bundesrat
war mit diesem Vorschlag einverstanden, da eine Wahlvorbereitung durch eine
ausserparlamentarische Expertenkommission Gewähr für eine sorgfältige
Kandidatenauswahl biete. Bekämpft wurde der Antrag jedoch von Carlo Schmid (cvp,
AI), der in seinem Rückweisungsantrag vorschlug, auf diese Justizkommission zu
verzichten. Unbestritten sei zwar, dass die Bundesversammlung Wahl- und
Aufsichtsorgan auch für die neuen Gerichte sein soll. Um eine sorgfältige Auswahl der
Richter durch die Bundesversammlung zu gewährleisten, sollte aber gemäss Schmid
nicht eine Fachkommission gebildet, sondern die parlamentarische
Richterwahlkommission mit einem ständigen Sekretariat versehen werden. Seine Kritik
an der Schaffung einer Justizkommission begründete Schmid vor allem damit, dass
dieses Gremium, wegen seiner fachlich prominenten Zusammensetzung und seiner
hohen Legitimation infolge seiner Wahl durch die Bundesversammlung, in der Praxis
nicht Hilfsorgan, sondern eine mächtige eigenständige Institution sein würde. Schmids
Kritik konnte sich mit 22:18 Stimmen durchsetzen, und die vorberatende Kommission
wurde beauftragt, eine Vorlage zur Stärkung der Richterwahlkommission auszuarbeiten.
Bei der Beratung der Schaffung des Bundesstrafgerichts hielt sich der Ständerat
weitgehend an die Regierungsanträge (mit Ausnahme der oben dargestellten Frage des
Wahl- und Oberaufsichtsorgans). Die Beratungen zum Bundesverwaltungsgericht
wurden noch nicht aufgenommen.

Im Herbst lieferte der Bundesrat in einer Zusatzbotschaft auch noch seinen
Standortentscheid für die neuen Gerichte mit ihren rund 70 resp. 260 Arbeitsplätzen
nach. Er beantragte, das Bundesstrafgericht in Aarau und das
Bundesverwaltungsgericht in Freiburg anzusiedeln. Für Aarau sprach wegen der
erforderlichen häufigen Kontakte zur Bundsanwaltschaft in Bern die zentrale
Verkehrslage; für Freiburg die Tatsache, dass ein Teil des Personals der bisher in Bern
und Lausanne angesiedelten Rekurskommissionen übernommen wird und zudem die
Rekrutierung der gut 50 französischsprachigen Juristen und Juristinnen hier einfacher
sein wird als an einem Standort in der Deutschschweiz. Ursprünglich waren 21 mögliche
Standorte in acht Kantonen (AG, BE, BL, FR, LU, SG, SO und TG) evaluiert worden. In die
engere Auswahl gelangten dann die Städte Aarau, Freiburg, Olten, St. Gallen und
Solothurn (Zur Nichtberücksichtigung des Kantons Solothurn siehe auch die Antwort auf
eine Frage Rudolf Steiner (fdp, SO) (01.5139)). Die von Tessiner Parlamentariern
verlangte Ansiedelung eines der beiden Gerichte im Tessin erachtete der Bundesrat als
nicht sachgemäss, da zu viele Kriterien nicht erfüllt seien. Negativ seien vor allem die zu
periphere Lage sowohl für die meisten Prozessbeteiligten als auch für die

ANDERES
DATUM: 06.12.2001
HANS HIRTER
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Personalrekrutierung sowie die grosse Distanz zu juristischen Universitätsfakultäten.
Insbesondere das Argument der dezentralen Lage wurde auch gegen den von vielen
Ostschweizer Politikern mit Nachdruck geforderten Standort St. Gallen vorgebracht.
Der Ständerat hat sich in seinen Beratungen in der Wintersession noch nicht zur
Standortfrage geäussert. 2

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Solothurn war es bei den Nationalratswahlen der letzten Jahre stets zu
Veränderungen der politischen Landschaft gekommen. Dieser Prozess setzte sich auch
2007 fort. Die SVP wurde stärkste Partei. Sie konnte von 22,5% auf 27,1% zulegen und
hielt ihre zwei Solothurner Nationalratssitze. Die FdP, die keine Listenverbindung mit
der SVP eingegangen war, verlor dagegen einen ihrer zwei Sitze an die CVP. Der
Wähleranteil der FdP sank von 24% auf 21%. Die CVP, die nicht an Wähleranteilen
gewann (2003: 21%, 2007: 20,4%) war eine Listenverbindung mit der EVP eingegangen,
von der sie profitieren konnte. Die SP verlor massiv an Wähleranteilen (2003: 25,4%,
2007: 19,5%) und musste eines ihrer bisher zwei Mandate an die Grünen abtreten.
Abgewählt wurden der Grenchner Stadtpräsident Boris Banga (sp) und Rudolf Steiner
(fdp). Neu gewählt wurden Brigit Wyss (gp) und Pirmin Bischof (cvp). 3

WAHLEN
DATUM: 21.10.2007
SABINE HOHL

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Sommersession widmete sich der Ständerat dem Hauptteil der
Unternehmenssteuerreform II, den Verbesserungen der steuerlichen
Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen. Kernstück
bildet die Eliminierung der Doppelbesteuerung ausgeschütteter Gewinne, wozu eine
Teilbesteuerung der Dividenden eingeführt wird. Eintreten war unbestritten. Der Rat
lehnte den Rückweisungsantrag einer Minderheit Sommaruga (sp, BE) ab, welche die
Vorlage auf jenen Bereich beschränken wollte, bei dem eine Kapitalgesellschaft
gegenüber einer Personengesellschaft tatsächlich benachteiligt ist und im Fall einer
Teilbesteuerung von ausgeschütteten Gewinnen eine Beteiligungsgewinnsteuer vorsah.
In der Detailberatung folgte der Rat den Anträgen seiner WAK: So verwarf er den von
einer SP-Minderheit nochmals eingebrachten Wunsch auf Einführung einer
Beteiligungsgewinnsteuer mit Hinweis auf das klare Verdikt des Stimmvolkes bei der
Abstimmung über die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer. Bei der Milderung der
wirtschaftlichen Doppelbelastung entschied er, im Geschäftsvermögen die Dividenden
auf Bundesstufe zu 50%, im Privatvermögen zu 60% teilzubesteuern, wobei jeweils eine
Mindestbeteiligung von 10% vorausgesetzt wird. Der Bundesrat hatte die Teilsteuersätze
zunächst auf 60% resp. 80% fixieren wollen und auf eine qualifizierte Beteiligung
verzichtet. Bundesrat Merz schloss sich nun den Vorschlägen der Kommission an. Durch
diesen Beschluss sind die Kantone an die Mindestbeteiligungsquote gebunden, es steht
ihnen aber frei, wie hoch sie die Teilbesteuerung ansetzen. Oppositionslos gewährte
der Ständerat den Kantonen die Möglichkeit, die Gewinnsteuer an ihre Kapitalsteuer
anzurechnen und so auch auf Stufe Unternehmen eine Doppelbelastung auszumerzen.
Beim Quasi-Wertschriftenhandel (Unterscheidung von privaten und gesellschaftlichen
Kapitalgewinnen) optierte die kleine Kammer für eine grosszügigere Bestimmung als der
Bundesrat. So stellen Veräusserungsgewinne aus Finanzanlagen im Prinzip kein
Einkommen dar, ausgenommen, der jährliche Erlös beträgt mehr als 50'000 Fr.
innerhalb von zwei Jahren und die Summe der getätigten An- und Verkäufe macht
wertmässig mindestens viermal das zu Beginn des Steuerjahres vorhandene
Wertschriftenvermögen aus. Das Gesetz passierte die Gesamtabstimmung mit 28:7
Stimmen.

Im Nationalrat beurteilte die Linke die Reform in der Eintretensdebatte als
verfassungswidrig, weil sie dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit widerspreche. Die Bürgerlichen argumentierten, die Förderung des
Risikokapitals und der KMU löse Wachstumsimpulse aus; die Schweiz brauche die
Reform, um ihre Stellung im internationalen Wettbewerb zu halten und zu stärken. Mit
114:66 Stimmen lehnte der Rat einen Nichteintretensantrag einer Minderheit
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab und mit offensichtlichem Mehr einen
Rückweisungsantrag Fässler (sp, SG), sich auf jenen Bereich zu beschränken, in dem

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2006
MAGDALENA BERNATH
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eine Kapitalgesellschaft gegenüber einer Personengesellschaft tatsächlich benachteiligt
ist. In der Detailberatung beschloss der Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates,
Gewinnausschüttungen sowohl des Geschäfts- als auch des Privatvermögens künftig
nur noch zu 50% zu besteuern; der Ständerat hatte beim Privatvermögen eine Quote
von 60% vorgesehen. Die Vorschläge der Linken, auf die Teilbesteuerung ganz zu
verzichten oder diese davon abhängig zu machen, dass die Gewinne der Gesellschaft
zuvor tatsächlich voll besteuert wurden, scheiterten ebenso wie der Versuch, eine stark
begrenzte Beteiligungsgewinnsteuer einzuführen resp. den Kantonen zu verbieten, die
Gewinnsteuer an ihre Kapitalsteuern anzurechnen, um eine Akzentuierung des
kantonalen Steuerwettbewerbs zu verhindern. Bei der Besteuerung der Quasi-
Wertschriftenhändler unterstützte der Nationalrat einen Antrag Steiner (fpd, SO), der
bei der Frage der Abgrenzung eine Steuerpflicht auch für private Kapitalgewinne
festhält, wenn Wertschriften und andere Finanzanlagen in zwei aufeinander folgenden
Steuerjahren je viermal umgeschlagen werden. Im Unterschied zum Bundesrat, der den
Abzug privater Schuldzinsen auf den Betrag der steuerbaren Vermögenserträge
beschränken wollte, hielt der Nationalrat am heutigen Schuldzinsüberhang von 50'000
Franken fest. Er wich damit auch vom Ständerat ab, der den Schuldzinsüberhang nur
noch für Grundpfandschulden zulassen wollte. Die Vorlage, die in der aktuellen Form
kurzfristig geschätzte Mindereinnahmen von 120 Mio Fr. für den Bund (zuzüglich 108 bis
163 Mio für die AHV) zur Folge hat, passierte die Gesamtabstimmung gegen den
Widerstand des links-grünen Lagers mit 115:65 Stimmen. Bereits vor der Abstimmung
hatte die SP-Fraktion ein Referendum gegen das Bundesgesetz angekündigt. 4

Indirekte Steuern

Im Vorjahr hatte der Nationalrat eine Motion Steiner (fdp, SO) angenommen, welche
analog der jährlichen Erhebung "Steuerbelastung in der Schweiz" verlangte, parallel
dazu sei auch eine Aufstellung "Gebührenbelastung in der Schweiz" vorzunehmen und
zu publizieren. Der Bundesrat hatte Ablehnung der Motion beantragt, weil eine
einheitliche Basis zur Schätzung der Höhe der Belastung durch Gebühren und Abgaben
nicht möglich sei, da diese je nach Individuum, Kanton und Gemeinde anders seien. Die
Entwicklung der Belastung durch Gebühren könne zudem bereits heute aus
vorhandenen Statistiken des EFD abgelesen werden. Trotz dieser Gegenargumente
nahm der Ständerat die Motion diskussionslos ebenfalls an. 5

MOTION
DATUM: 05.03.2008
MARIANNE BENTELI

Finanz- und Ausgabenordnung

Im Jahr 2019 lag der Wert des Indikators der Gebührenfinanzierung, wie er aufgrund
einer Motion Steiner (fdp, SO; Mo. 06.3811) jährlich erhoben wird, bei 77 Prozent. Dies
gab das EFD in einer Medienmitteilung im November 2021 bekannt. Der Indikator
spiegelt den Anteil gebührenfinanzierter Kosten der Kantone und Gemeinden in den
Aufgabengebieten Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, allgemeines Rechtswesen,
Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft – den Bereichen mit den
höchsten Gebühreneinnahmen – wider.  Bei den Strassenverkehrsämtern überstiegen
die Gebühreneinnahmen schweizweit die Kosten (123%), lediglich in vier Kantonen (OW,
NW, JU, UR) lagen die Einnahmen 2019 in diesem Themenbereich unter den Kosten.
Höhere Einnahmen als Kosten konnten auch im Bereich Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung in fünf Kantonen (BS, LU, FR, SO, NE) beobachtet werden. Im
Vergleich zum Vorjahr veränderte sich der Gesamtindex nicht (2018: 77%), in einzelnen
Kantonen kam es jedoch zu grösseren Veränderungen (JU und GE: -7 Prozentpunkte,
BE: +11 Prozentpunkte). 6

BERICHT
DATUM: 02.11.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Der Nationalrat befasste sich als Erstrat mit der Revision des Finanzkontrollgesetzes.
Umstritten war in der Finanzkommission die Erweiterung der Aufsicht auf Anstalten und
Unternehmungen, an denen der Bund mit mehr als 50% beteiligt ist. Der Rat wies einen
entsprechenden Antrag einer Kommissionsminderheit um Steiner (fdp, SO) zurück. Den
Antrag Weyeneth (svp, BE), welcher eine Übertragung der Wahl des EFK-Direktors auf
die Bundesversammlung forderte – wobei dem Bundesrat ein Vorschlagsrecht
eingeräumt würde, lehnte er ebenfalls ab, um die nötige Diskretion bei der
Rekrutierung möglicher Kandidaten zu gewährleisten sowie eine Verpolitisierung der
Wahl zu verhindern. In der Gesamtabstimmung wurde das Finanzkontrollgesetz mit 130
zu 0 Stimmen genehmigt. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1998
URS BEER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Netz und Vertrieb

Les milieux de l'électricité, les organisations de protection de l'environnement ainsi
que les pouvoirs publics se sont mis d'accord sur la construction et l'extension de trois
lignes à haute tension. Cet accord a été conclu dans le cadre d'un groupe de résolution
des conflits des lignes de transports mis en place par la Confédération en 1993 dans le
cadre du programme d'action d'Energie 2000. L'objectif était de désamorcer les
conflits entre les représentants des milieux écologistes et ceux de la branche, et
d'activer les procédures d'approbation des nouvelles constructions de lignes. La
planification de ce groupe prévoit 68 projets d'extension dont 20 constructions de
nouveaux tronçons. D'ores et déjà, trois projets ont été acceptés: l'extension des lignes
de Mörel-Ulrichen-All'Aqua et de Massaboden-Ritom reliant Valais et Tessin et une
troisième ligne Rapperswil-Gossau (SG). La planification sera évaluée dans le cadre
d'une procédure de consultation, elle devra ensuite être approuvée par le Conseil
fédéral. La discussion relative à une motion Semadeni (ps, GR) (Mo. 98.3284) a été
renvoyée à une date ultérieure par le Conseil national. La motion chargeait le Conseil
fédéral de réviser la législation sur les lignes à courant fort, de manière à ce que les
personnes concernées puissent être indemnisées de façon appropriée selon le
principe de causalité, grâce à l'internalisation des coûts. L'objet sera combattu
ultérieurement par le député Steiner (prd, SO). 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.12.1998
LAURE DUPRAZ

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Eine Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL), die vom Bundesrat verlangte, die
gesetzlichen Grundlagen für eine volle Transparenz der Löhne der Geschäftsleitung
(inkl. Boni, Aktienoptionen und „Fringe benefits“) und der
Verwaltungsratsentschädigungen zu schaffen – und zwar sowohl bei den
Aktiengesellschaften des privaten Rechts als auch bei spezialgesetzlichen Anstalten des
Bundes – wurde von den Nationalräten Baumann (svp, TG) und Steiner (fdp, SO)
bekämpft und somit vorderhand der Diskussion entzogen. 9

MOTION
DATUM: 05.10.2001
MARIANNE BENTELI

Wenige Wochen nach Auffliegen der Millionenbezüge von zwei ABB-Chefs nahm der
Nationalrat gegen den Widerstand der FDP und von Teilen der CVP mit 105 zu 49
Stimmen die im Vorjahr von Baumann (svp, TG) und Steiner (fdp, SO) bekämpfte Motion
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) an, die vom Bundesrat einen Gesetzesentwurf verlangt,
der alle börsenkotierten Unternehmen verpflichtet, die Bezüge der Geschäftsleitung
und der Verwaltungsräte (inklusive Boni, Aktienoptionen und „fringe benefits“)
individuell offen zu legen. Auf einstimmigen Antrag seiner WAK gab der Nationalrat
zudem einer parlamentarischen Initiative Chiffelle (sp, VD) Folge, die eine Änderung des
OR über die Aktiengesellschaften in dem Sinn fordert, dass die börsenkotierten
Unternehmen verpflichtet werden, in einem Anhang zur Bilanz alle Beträge aufzuführen,
die den Mitgliedern von Verwaltungsräten aufgrund dieser Funktion ausbezahlt werden.
Der Ständerat sah die Angelegenheit als weniger dringlich an. Er wollte vorerst abklären,

MOTION
DATUM: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI
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ob die neue Richtlinie der Schweizer Börse nicht ausreicht und überwies die Motion
Leutenegger Oberholzer nur als Postulat. Einzig Leuenberger hatte sich für die
verbindliche Form eingesetzt. 10

Arbeitnehmerschutz

Mit einer Motion verlangte Rechsteiner (sp, SG) einen verstärkten Kündigungsschutz für
Arbeitnehmervertreter in den Stiftungsräten der beruflichen Vorsorge. Der Vorstoss
wurde von Kaufmann (svp, ZH), Steiner (fdp, SO) und Loepfe (cvp, AI) bekämpft und
seine Behandlung deshalb verschoben. 11

MOTION
DATUM: 21.06.2002
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Eine Motion Gross (sp, TG), welche eine Differenzierung der Haftungsbestimmungen im
Falle von Fehlleistungen der BVG-Organe verlangte, wurde auf Antrag des Bundesrates,
der auf bereits laufende haftungsrechtliche Revisionsarbeiten ausserhalb des BVG
verwies, als Postulat überwiesen. Ebenfalls als Postulat verabschiedet wurde eine
Motion Steiner (fdp, SO), welche forderte, die Vertretung der Rentnerinnen und
Rentner in den Organen ihrer Vorsorgeeinrichtungen gesetzlich zu verankern (Mo.
97.3126). Hier erinnerte der Bundesrat daran, dass es Pensionskassen frei steht,
derartige Bestimmungen in ihre Reglemente aufzunehmen, weshalb es im Sinne der
immer wieder geforderten organisatorischen Freiheit der Vorsorgeeinrichtungen nicht
sinnvoll wäre, dies per Gesetz vorzuschreiben. 12

MOTION
DATUM: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Eine Motion Simmen (cvp, SO) im Ständerat, mit welcher der Bundesrat beauftrag wird,
die Expertenkommission für die Totalrevision des Anag anzuweisen, die rechtlichen
Möglichkeiten des Bundes zur Förderung der Sprachschulung für in der Schweiz
dauerhaft zugelassene Ausländer zu schaffen, wurde einstimmig überwiesen. Simmen
unterstrich die Bedeutung der Sprachbeherrschung als Schlüssel zu jeder Integration.
Dem hielt der Bundesrat entgegen, Fragen der Schulung fielen in erster Linie in die
Kompetenz der Kantone; zudem prüfe die Expertenkommission Anag bereits, wie die
Bereitschaft der betroffenen Personen zum Spracherwerb – beispielsweise durch ein
Anreizsystem – erhöht werden könnte, weshalb er Umwandlung in ein Postulat
beantragte. Im Nationalrat wurde eine analoge Motion Bircher (cvp, AG) von Steiner
(fdp, SO) bekämpft und die Diskussion deshalb verschoben. 13

MOTION
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Verbände

Der rund 270 000 Mitglieder zählende Hauseigentümerverband wählte am 19. Juni den
freisinnigen Solothurner Nationalrat Rudolf Steiner zum neuen Präsidenten. Er trat die
Nachfolge von alt-Ständerat Toni Dettling (fdp, SZ) an. 14

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 19.06.2004
HANS HIRTER

1) Presse vom 10.6.96. Motionen: Amtl. Bull. NR, 1996, S. 1445 ff.; Amtl. Bull. StR, 1996, S. 850 und 851. Deiss, Seiler und
Reimann hatten sich gegen das Gesetz engagiert (24 Heures, 11.6.96).
2) AB NR, 2001, III, Beilagen, S. 441 ff.; AB SR, 2001, III, Beilagen, S. 73 ff.; AB NR, 2001, S. 1110. Vgl. auch NZZ, 30.6. und
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